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Sie wollen mehr erfahren? Sprechen Sie unS einfach an! 
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ausBildunGsPlatzförderunG  
für aBBrecher*innen, altBeWerBer*innen 
und JuGendliche Mit erhöhteM 
sPrachförderBedarf
Wer wird gefördert?

Gefördert werden unternehmen, die ausbildungsverträge mit auszubildenden aus insolvenz
betrieben, nach ausbildungsabbruch und nach haftentlassung fortsetzen.

ebenfalls gefördert werden unternehmen, die ausbildungsverträge mit altbewerber*innen aus 
dem Vorjahr oder Bewerber*innen mit erhöhtem sprachförderbedarf abschließen.  
die Bewerber*innen dürfen das 27. lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Wie wird gefördert und in welcher Höhe?

Gefördert wird in höhe der monatlichen tariflichen Ausbildungsvergütung (ohne Sonderzahlung 
bzw. zuschläge und sozialversicherungsanteilen des arbeitgebers) ab Beginn der anschlussausbil
dung oder ab Begründung des neuen ausbildungsverhältnisses.

Förderzeitraum

die förderung läuft längstens sechs Monate lang.

Wo kann ich die Förderung beantragen?

die förderung können sie beim regirungspräsidium kassel beantragen.
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